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§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr

1. Der Verein trägt den Namen "Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V."

2. Sitz des Vereins ist Köthen.

3. Der Verein wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht der Stadt Bernburg eingetragen.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Ziel und Aufgaben

1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Kinder- und Jugendschutzes im Land Sachsen-Anhalt. Er ist ein Zusammenschluss von im Bereich Kinder- und Jugendschutz regional tätigen Organisationen, Institutionen und Körperschaften sowie Einzelpersonen. Der Verein erbringt seine Förderung insbesondere durch:

· Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation,

· die Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen,

· die Durchführung von Veranstaltungen zu ausgewählten Themen des Jugendschutzes,

· die Geschäftsführung der Landesarbeitsgemeinschaften nach §78 KJHG.

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch kontinuierliche Zusammenarbeit mit den auf dem Gebiet der Jugendarbeit und des Jugendschutzes Tätigen und in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit.

3. Der Verein kann Aufgaben des Kinder- und Jugendschutzes übernehmen, die ihm von Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit übertragen werden.

4. Der Verein fördert die Eigenständigkeit und Profilierung seiner Mitglieder. Er darf dabei nicht in Konkurrenz zu seinen Mitgliedern treten.

§ 3 Selbstlosigkeit und Gemeinnützigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung.

2. 2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

3. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

4. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die seine Ziele unterstützt.

2. Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet die Mitgliederversammlung. Der Vorstand ist dabei berechtigt, vorläufige Mitglieder aufzunehmen, die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden, diese entscheidet endgültig.

3. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

4. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen.

5. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 6 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

§ 5 Beiträge

Über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen und deren Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung (entsprechend der Verfahrensweise zur Satzungsänderung; § 7, Abs. 9).

§ 6 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:


· die Mitgliederversammlung

· der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ und die Versammlung aller Mitglieder.

2. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

3. Die Mitgliederversammlung wird unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 30 Tagen (Datum des Poststempels) einberufen. Innerhalb eines Geschäftsjahres muss mindestens eine Mitgliederversammlung stattfinden. Die Einladung erfolgt schriftlich an die vom Mitglied angegebene Anschrift.

4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden unter Angabe einer Begründung vom Vorstand oder auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder einberufen.

5. Die Mitgliederversammlung ist solange beschlussfähig, bis ihre Nichtbeschlussfähigkeit ausdrücklich festgestellt worden ist.

6. Wird der Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit gestellt, so gilt die Versammlung als beschlussfähig, wenn mindestens 25% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

7. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist binnen einer Frist von 21 Tagen die Mitgliederversammlung unter Beibehaltung der Tagesordnung erneut einzuberufen. Diese ist unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

8. Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

9. Die Änderung der Satzung ist nur möglich, wenn der Punkt in der Tagesordnung ausgeschrieben war und eine Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder die Änderung beschließt.

10. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierzu bedarf es der Zustimmung von mindestens 75% aller Mitglieder.

11. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung muss ein Protokoll angefertigt werden, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer unterzeichnet wird.

12. Aufgaben der Mitgliederversammlung:

· Entscheidung über die Aufgaben des Vereins

· Entgegennahme der Geschäfts- und Kassenberichte

· Entgegennahme der Vorstandsberichte

· Wahl und Entlastung des Vorstandes

· Entscheidung über die Mitgliedschaft nach § 4

· Entscheidung über die Mitgliedsbeiträge nach § 5

· Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 

§ 8 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus der/ dem Vorsitzenden, einem/ einer Stellvertreter/ in, einem Kassenwart und maximal zwei weiteren Personen. Vorstand im Sinne § 26 BGB sind die/ der Vorsitzende und sein/seine Stellvertreter/ in.

2. Die/ Der Vorsitzende und sein/ seine Stellvertreter/in sind einzelvertretungsberechtigt.

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Vorsitzende wird vom Vorstand aus seiner Mitte gewählt.

4. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Näheres regelt die Geschäftsordnung. Der Vorstand trägt Sorge für die kontinuierliche, fachliche Weiterentwicklung des Vereins entsprechend der unter § 2 festgelegten Ziele und Aufgaben. 

§ 9 Der Beirat

Der Beirat hat beratende Funktion und unterstützt die Arbeit des Vorstandes in Form einer fachlichen Begleitung. Er kann aus bis zu 12 Mitgliedern bestehen. Zu gleichen Teilen sollen


· der Verein,

· die Landesarbeitsgemeinschaften nach § 78 KJHG und

· das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit

vertreten sein.

Die Beiratsmitglieder können von jeder dieser Gruppen selbst vorgeschlagen werden. Sie werden vom Vorstand vorläufig bestätigt, die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. Die Beiratsmitglieder werden mit einer 2-jährigen Dauer berufen. Die Aufgaben des Beirates regelt die Geschäftsordnung. 

§ 10 Geschäftsstelle

Die Landesstelle Kinder- und Jugendschutz Sachsen-Anhalt e.V. unterhält eine Geschäftsstelle. Sie wird von der Geschäftsführerin bzw. vom Geschäftsführer geleitet. Sie / Er ist für ihre / seine Tätigkeit gegenüber dem Vorstand verantwortlich. Es finden die §§ 664 und 670 BGB Anwendung. Die Fachaufsicht über die Geschäftsstelle hat der Vorstand. Die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter der Geschäftsstelle nimmt im Auftrage des Vorstandes die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer wahr. 

§ 11 Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Sachsen-Anhalt zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung der Jugendarbeit und des Jugendschutzes. 

§ 12 Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung tritt am 21.9.98 in Kraft. 

